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STÄDTEREGION AACHEN
Öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 95 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) findet im Gebiet der StädteRegion Aachen die 
diesjährige Gewässerschau entsprechend dem nachfolgenden Schauplan statt:

Gewässer Datum Uhrzeit Treffpunkt
Nebengewässer des Broicherbach
(Birkerbach
Ruiferbach
Siefengraben)

27.03. 9 Uhr Würselen,
Neustr./ Birker Weg

Meisbach 27.03. Quelle bis zur Mündung in die Wurm
Wisselsbach 27.03. Quelle bis zur Mündung in den 

Meisbach
Konesief mit Vorfluter 321 28.03. 9 Uhr Stolberg,

Zu den Maaren 18
Wolfsiefen 28.03.
Bechheimer Bach 28.03.
Amstelbach 30.03. 9 Uhr Herzogenrath (Mevenheide) /

Stadtgrenze Aachen
Dürwißer Fließ 19.04. 9 Uhr Eschweiler-Dürwiß,

Am Fließ/Baumschulweg
Otterbach 19.04.
Bovenberger Graben 19.04.
Hanggraben 19.04.
Römerbach 20.04. 9 Uhr Monschau, Regenrückhaltebecken 

Arnoldistraße
Klüsenborn 20.04.
Bendsief 20.04.

Die zur Gewässerunterhaltung Verpflichteten, die Eigentümer und Anlieger der Gewässer, die zur Benutzung der Gewässer 
Berechtigten sowie die Fischereiberechtigten können an der Schau teilnehmen (§ 95 Abs. 2 LWG NRW). Ihnen ist dabei Gele-
genheit zur Äußerung zu geben.

Aachen, den 06.03.2023  Der Städteregionsrat
 Dr. Tim Grüttemeier

AACHEN, DEN 08.03.2023 NR. 6

STÄDTEREGION AACHEN
Öffentliche Bekanntmachung
der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Durch-
führung von Archivaufgaben zwischen der Stadt Herzo-
genrath und der Stadt Übach-Palenberg

Präambel
Vor dem Hintergrund eingeschränkter personalwirtschaft-
licher Handlungsrahmen sind die Städte Herzogenrath und 
Übach-Palenberg bestrebt, ihre kommunalen Archivaufga-

ben über gemeinschaftlich eingesetztes Personal wahrzu-
nehmen. Zur konkreten Regelung dieser Zusammenarbeit 
schließen die

Stadt Herzogenrath
(vertreten durch die unterzeichneten vertretungsberechtigten 
Beamten)

und die
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Stadt Übach-Palenberg
(vertreten durch die unterzeichneten vertretungsberechtigten 
Beamten)

- nachfolgend „die Beteiligten“ genannt - folgende öffent-
lich-rechtliche Vereinbarung gemäß der §§ 1 und 23ff. des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) 
in der zurzeit gültigen Fassung:

§ 1 Aufgaben

(1) Die Beteiligten tragen nach § 10 Abs. 1 und 2 des 
Gesetzes über die Sicherung und Nutzung öffentli-
chen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (Ar-
chivG NRW) für ihr Archivgut in eigener Zuständig-
keit Sorge. Sie erfüllen diese Aufgabe jeweils durch 
die Errichtung und Unterhaltung eigener Archive 
oder durch eine für Archivierungszwecke geschaffene 
Gemeinschaftseinrichtung.

(2) Nach § 2 Abs. 7 ArchivG NRW umfasst Archivierung 
die Aufgaben, Unterlagen zu erfassen, zu bewerten, zu 
übernehmen und das übernommene Archivgut sachge-
mäß zu verwahren, zu ergänzen, zu sichern, zu erhal-
ten, instand zu setzen, zu erschließen, zu erforschen, für 
die Nutzung bereitzustellen sowie zu veröffentlichen.

(3) Die Stadt Herzogenrath verpflichtet sich, durch von 
ihr beschäftigtes Personal, welches den archivfachli-
chen Anforderungen im Sinne des § 10 Abs. 3 ArchivG 
NRW genügt, neben der Betreuung des eigenen Ar-
chivs die Betreuung des Archivs der Stadt Übach-Pa-
lenberg für diese durchzuführen. Die Verpflichtung gilt 
sobald und solange die Stadt Herzogenrath das in Satz 1 
genannte Personal zur Verfügung stellen kann. 

(4) Die Rechte und Pflichten der Beteiligten als Träger 
der Aufgaben nach dem Archivgesetz NRW bleiben 
unberührt.

§ 2 Personalangelegenheiten

(1) Das Personal besteht aus einer/m Mitarbeiter/in (Voll-
zeit) und wird im Einvernehmen mit der Stadt Übach-
Palenberg von der Stadt Herzogenrath eingestellt und 
beschäftigt.

(2) Das Personal wird im Rahmen einer Abordnung der 
Stadt Übach-Palenberg grundsätzlich hälftig zur Ver-
fügung gestellt. Die Beteiligten einigen sich über die 
Zeiten der Abordnung, welche in monatlichen Dienst-
plänen im Vorfeld festzulegen sind. Notwendige Dienst-
reisen zwischen dem Dienstort Herzogenrath und der 
Dienststelle Übach-Palenberg werden den Beteiligten 
in zeitlicher Hinsicht hälftig zugeteilt.

(3) Das Personal ist dem Bürgermeister der Stadt Her-
zogenrath unterstellt. Während der Abordnung ist 
der Bürgermeister der Stadt Übach-Palenberg fach-
lich weisungsbefugt. Die Weisungsbefugnis be-
inhaltet auch betriebsbezogene Weisungen (Ord-
nung und Verhalten des Personals im Betrieb) 
. 

(4) Urlaubszeiten des Personals sind unter den Beteiligten 
abzustimmen.

(5) Sowohl bei geplanten als auch ungeplanten Abwesen-
heitszeiträumen des Personals (bspw. aufgrund von Ur-
laub, Sonderurlaub oder Krankheit) von länger als 15 
Werktagen haben die Beteiligten sich über eine Vertre-
tungsregelung zu verständigen. Für das Vertretungs-
personal gelten Absätze 1 bis 4 entsprechend.

§ 3 Kostenausgleich

(1) Die Sachkosten trägt jede der Beteiligten selbst. Ab-
rechnungen der Fahr- bzw. Dienstreisekosten werden 
nach den tarifrechtlichen bzw. gesetzlichen Bestim-
mungen zwischen den Beteiligten geregelt.

(2) Kosten im Rahmen von Fortbildungs- und Qualifizie-
rungsmaßnahmen werden hälftig von der Stadt Herzo-
genrath sowie der Stadt Übach-Palenberg getragen.

(3) Die Personalkosten und Personalnebenkosten trägt die 
Stadt Herzogenrath. Diese Kosten werden ihr hälftig 
durch die Stadt Übach-Palenberg erstattet, zzgl. etwaig 
gesetzlich geschuldeter Umsatzsteuer. Es wird zudem 
ein Verwaltungsgemeinkostenzuschlag in Höhe von 2 
v. H. der Summe der zu erstattenden Personal- und Per-
sonalnebenkosten von der Stadt Herzogenrath erhoben.

(4) Erfolgt im Rahmen der Archivbetreuung der Stadt 
Übach-Palenberg im Einvernehmen mit der Stadt Her-
zogenrath ein Einsatz des Personals mit mehr bzw. we-
niger als die Hälfte der Arbeitszeit eines vollbeschäf-
tigten Mitarbeiters, so erhöht bzw. verringert sich der 
Erstattungsaufwand nach Absatz 3 entsprechend.

(5) Die Kostenerstattung durch die Stadt Übach-Palenberg 
erfolgt durch monatliche Abschlagszahlungen an die 
Stadt Herzogenrath. Die monatlichen Abschlagszah-
lungen werden in Höhe von 1/12 der Vorjahresgesamt-
erstattungssumme bemessen. Für das erste Jahr nach 
Abschluss dieser Vereinbarung ist die Höhe der Ab-
schlagszahlungen gegenseitig abzustimmen. Für jedes 
Haushaltsjahr ist eine Rechnung über die tatsächlich 
angefallenen Kosten (sog. „Spitzabrechnung“) durch 
die Stadt Herzogenrath aufzustellen und an die Stadt 
Übach-Palenberg zu richten.

(6) Sollten sich durch eine Prüfung der Finanzverwaltung 
Umsatzsteuernachzahlungen aus den Regelungen die-
ser Vereinbarung ergeben, können diese durch die Stadt 
Herzogenrath von der Stadt Übach-Palenberg nachge-
fordert werden.

§ 4 Inkrafttreten & Kündigung

(1) Die Schließung dieser Vereinbarung erfolgt vorbehalt-
lich der Zustimmung des Rates der Stadt Herzogenrath 
sowie des Rates der Stadt Übach-Palenberg.

(2) Diese Vereinbarung tritt nach Genehmigung durch die 
Aufsichtsbehörde gemäß § 24 GkG NRW am Tage nach 
der Bekanntmachung im Veröffentlichungsblatt der 
Aufsichtsbehörde in Kraft.
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(3) Diese Vereinbarung kann von den Beteiligten unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6 Monaten zum 
Ende eines Haushaltsjahres gekündigt werden. Die 
Kündigung wird frühestens mit Ablauf des der Kündi-
gung folgenden Haushaltsjahres wirksam.

(4) Die Kündigung ist erstmalig nach Ablauf von fünf Jah-
ren ab dem rechtswirksamen Zustandekommen dieser 
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung möglich; sie bedarf 
der Schriftform und ist an alle Beteiligten zu richten.

Herzogenrath, den 09.01.2023 gez. Dr. Fadavian 
 Bürgermeister
 gez. Philippengracht
 Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Übach-Palenberg, den 31.01.2023 gez. Walther 
 Bürgermeister
 gez. Schröder
 Stadtoberverwaltungsrat

Genehmigung
Gemäß § 24 Abs. 2 in Verbindung mit § 29 Abs. 4 des Geset-
zes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) in der 
zurzeit geltenden Fassung wird die vorstehende, zwischen 
der Stadt Herzogenrath (aufgrund des Ratsbeschlusses vom 
29.10.2019) und der Stadt Übach-Palenberg (aufgrund des 
Ratsbeschlusses vom 18.09.2019) am 09.01.2023/31.01.2023 
geschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die 
Durchführung von Archivaufgaben aufsichtsbehördlich ge-
nehmigt sowie gemäß § 24 Abs. 3 GkG NRW öffentlich be-
kannt gemacht.
Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung wird gemäß § 24 Abs. 
4 GkG NRW am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung wirksam.

Aachen, den 01.03.2023 Der Städteregionsrat 
 der Städteregion Aachen
 als untere staatliche Verwaltungsbehörde 
 Im Auftrag:
 gez. Palm


